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 Vorlage Nr.:   170  

Verantwortlich: 

Dienststelle:   OV 
 Wettersbach 

 

Informationen aus dem Ergänzungsband der Netzkonzeption 2020/2030 der AVG 
hier: Anbindung der Karlsruher Höhenstadtteile 
 

Beratungsfolge dieser Vorlage 

Gremium Termin TOP ö nö Ergebnis 

Ortschaftsrat Wettersbach 10.05.2022 2 X   

      

      

Information (Kurzfassung) 

Im Ergänzungsband der Netzkonzeption 2020/2030 der AVG wird auch ein Projekt zur Anbindung der 
Karlsruher Höhenstadtteile vorgestellt. 
Auf die Anlage (auszugsweise) wird verwiesen. 
 
Politische Entscheider und interessierte Bürger*innen aus der Stadt Karlsruhe und der umliegenden Region 
haben nun einen ergänzten umfangreichen Überblick an der Hand, um sich über konkrete Perspektiven für 
den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrsangebots detailliert zu informieren. 
Der komplette Ergänzungsband der „Netzkonzeption 2020/2030“ ist auf der Homepage der AVG unter 
folgendem Link veröffentlicht: www.avg.info/netzkonzeption-ergänzungsband-2020/2030 

Finanzielle 
Auswirkungen 

Gesamtkosten  
der Maßnahme 

Einzahlungen | Erträge 
(Zuschüsse und 
Ähnliches) 

Jährliche laufende Belastung  
(Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten 
abzüglich Folgeerträge und Folgeeinsparungen) 

Ja ☐ Nein ☒ 
   

Haushaltsmittel sind dauerhaft im Budget vorhanden 

Ja ☐ 

Nein ☐ Die Finanzierung wird auf Dauer wie folgt sichergestellt und ist in den  
     ergänzenden Erläuterungen auszuführen: 

 ☐ Durch Wegfall bestehender Aufgaben (Aufgabenkritik) 

 ☐ Umschichtungen innerhalb des Dezernates 

 ☐ Der Gemeinderat beschließt die Maßnahme im gesamtstädtischen Interesse und  
     stimmt einer Etatisierung in den Folgejahren zu. 

CO2-Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz 
Bei Ja: Begründung | Optimierung (im Text ergänzende Erläuterungen) 

Nein ☒ 

 

Ja ☐ positiv ☐ 

 negativ ☐ 

geringfügig ☐ 

erheblich ☐ 

IQ-relevant Nein ☒ Ja ☐ Korridorthema:  

Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO) Nein ☒ Ja ☐ durchgeführt am  

Abstimmung mit städtischen Gesellschaften Nein ☒ Ja ☐ abgestimmt mit  

 


	erläuter

